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1. Einkommensteuer

1.1 Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.Oktober
2009 (BGBl 2009 I S. 3 366, ber. 2009 I S. 3 862), das zuletzt durch Art. 27 des Gesetzes
vom 20. August 2021 (BGBl 2021 I S. 3 932) ge ndert worden ist.

1.2 Einkommensteuer-Richtlinien 2012 (EStR).

1.3 Lohnsteuer-Richtlinien 2021 (LStR).

2. Umsatzsteuer

2.1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBl 2005 I S. 386), das zuletzt durch Art. 29 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl
2021 I S. 3 932) ge ndert worden ist.

2.2 Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1.Oktober 2010 (BStBl 2010 I S. 846), zuletzt ge-
ndert durch das BMF-Schreiben vom 4. Oktober 2021 – III C 2 - S 7410/19/10002 :001
(2021/0792032).

3. Gewerbesteuer

3.1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Oktober
2002 (BGBl 2002 I S. 4 167), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021
(BGBl 2021 I S. 2 050) ge ndert worden ist.

3.2 Gewerbesteuer-Richtlinien 2009 (GewStR).

4. KÇrperschaftsteuer

4.1 KÇrperschaftsteuergesetz (KStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Oktober
2002 (BGBl 2002 I S. 4 144), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021
(BGBl 2021 I S. 2 056) ge ndert worden ist.

4.2 KÇrperschaftsteuer-Richtlinien 2015 (KStR).

5. Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.Oktober 2002 (BGBl 2002 I
S. 3 866, ber. 2003 I S. 61), die zuletzt durch Art. 33 des Gesetzes vom 5.Oktober 2021 (BGBl
2021 I S. 4 607) ge ndert worden ist.
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In Berufsschule und Ausbildungspraxis begegnen Ihnen, den angehenden Steuerfachangestell-
ten, Rechtsvorschriften, die in einem umfassenden System miteinander verbunden sind. Ins-
besondere zu Beginn der Ausbildung f llt es erfahrungsgem ß sehr schwer, die abstrakten Vor-
schriften und deren Zusammenspiel zu begreifen und auf die Lebenssachverhalte anzuwenden.
In den LehrbÅchern finden Sie zwar umfassende Darstellungen und bersichten, diese helfen
Ihnen aber nur zum Teil weiter, denn es fehlt dort die MÇglichkeit, vorhandenes Wissen zu er-
proben und bei der LÇsung von F llen anzuwenden.

Der „F lle- und Fragenkatalog“ ist – schon seit vielen Auflagen – das auf die Steuerfachange-
stelltenprÅfung besonders ausgerichtete Hilfsmittel, weil Sie durch die Arbeit mit diesem Buch
die maßgebenden Vorschriften anhand von F llen kennenlernen (induktive Lernmethode).
Dazu mehr im Benutzerhinweis auf der Åbern chsten Seite.

In der schriftlichen AbschlussprÅfung werden Sie anhand von F llen geprÅft, also sollten Sie
sich auch anhand von F llen auf diese PrÅfung vorbereiten. Durch die Arbeit mit dem „F lle-
und Fragenkatalog“ decken Sie mÇgliche Fehler und LÅcken in Ihrem Wissen sehr schnell auf.
Die systematische Zusammenstellung der F lle in Fallreihen vermeidet in Einzelf llen zu den-
ken. Vielmehr wird durch die logische Zusammenstellung der F lle die Systematik der behandel-
ten Rechtsvorschriften sehr leicht deutlich.

Der „F lle- und Fragenkatalog“ ist in erster Linie auf die besonderen Belange der Steuerfach-
angestelltenprÅfung ausgerichtet, was in dem Titel zum Ausdruck kommt. Daneben werden
aber auch alle „Einsteiger“ in das Steuerrecht angesprochen, fÅr die der „F lle- und Fragenkata-
log“ eine hervorragende EinarbeitungsmÇglichkeit darstellt.

Die vorliegende, aktualisierte und erweiterte 39. Auflage des „F lle- und Fragenkatalogs“ berÅck-
sichtigt die ver nderten und gestiegenen PrÅfungsanforderungen, die in den letzten Jahren zu ver-
zeichnen gewesen sind. Das Buch wurde sorgf ltig bearbeitet. Eine Gew hr kann jedoch nicht
Åbernommen werden. Die LÇsungen der F lle entsprechen der Rechtslage 2021.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen der „F lle- und Fragenkatalog“ die Vorbereitung auf die PrÅfung er-
leichtert und wÅnschen Ihnen dabei den verdienten Erfolg.

FÅr Hinweise und Anregungen sind wir dankbar. Senden Sie uns hierfÅr gerne eine E-Mail an
„Steuerrecht-Ausbildung@nwb.de“.

MÅnster/Werther/Herne, im Oktober 2021 Verfasser und Verlag
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Die dem „F lle- und Fragenkatalog“ zugrunde liegende Lernmethode besteht darin, die gesetzli-
chen Vorschriften anhand von F llen kennenzulernen (induktive Lernmethode). Nach der induk-
tiven Lernmethode wird der Lernende vom Besonderen zum Allgemeinen gefÅhrt. Zur Vorberei-
tung auf die SteuerfachangestelltenprÅfung empfehlen wir Ihnen diese Lernmethode, denn Sie
werden in der schriftlichen AbschlussprÅfung anhand von F llen geprÅft. Also sollten Sie auch
anhand von F llen lernen.

FÅr ein erfolgreiches Arbeiten mit dem „F lle- und Fragenkatalog“ ist es besonders wichtig, dass
Sie stets den Gesetzestext griffbereit haben und jeden der zitierten Paragrafen nachlesen, bevor
Sie an die LÇsung des Falles herangehen. Dadurch lernen Sie das Gesetz kennen (gewusst wo!).
Dies ist deshalb von großem Vorteil fÅr Sie, weil Ihnen im PrÅfungsfach Steuerwesen Gesetzes-
texte als Hilfsmittel zur VerfÅgung stehen.

Erst wenn Sie den Fall gelÇst haben, sollten Sie Ihre LÇsung mit der MusterlÇsung vergleichen.
Auf keinen Fall sollten Sie allzu frÅh die MusterlÇsung nachlesen. Zu den MusterlÇsungen sei
vermerkt, dass auch andere sinnvolle LÇsungen mÇglich sind.

Anmerkung zu den zitierten Richtlinien

Zitiert werden die Richtlinien der

NWB-Textausgabe „Wichtige Steuerrichtlinien“, 38. Auflage, 2021

Diese vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Richtlinien bzw. Anwendungserlas-
se behandeln Zweifelsfragen von allgemeiner Bedeutung. Die FinanzbehÇrden sind bei ih-
ren Entscheidungen an die Richtlinien und Anwendungserlasse gebunden. Die Richtlinien
und Anwendungserlasse bilden somit fÅr die wirtschafts- und steuerberatenden Berufe
eine wichtige Orientierungshilfe.
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Hinweise fÅr die LÇsung schriftlicher PrÅfungsaufgaben
FÅr die LÇsung schriftlicher PrÅfungsaufgaben sollten Sie unbedingt einige grunds tzliche Erfah-
rungen beherzigen:

Was ist gefragt?

Verschaffen Sie sich bei jeder einzelnen Aufgabe zun chst Klarheit Åber die Aufgabenstellung
(Fallfrage). Erst dann lesen Sie den Sachverhalt – genau – durch. Nur so kÇnnen Sie den Sachver-
halt im Hinblick auf die Fallfrage richtig beurteilen. Andernfalls laufen Sie Gefahr, etwas zu un-
tersuchen und zu erÇrtern, was neben der Sache liegt und gar nicht gefragt ist.

Bearbeitungszeit richtig einteilen!

Haben Sie sich Åber die Fallfrage und den Sachverhalt Klarheit verschafft, so brauchen Sie nicht
zu erwarten, dass Sie die LÇsung sofort zur Hand haben. PrÅfungsaufgaben sind gewÇhnlich so
gestellt, dass sie Nachdenken erfordern. Gehen Sie also ruhig und mit berlegung an die LÇsung
heran.

In einigen Bundesl ndern werden fÅr die PrÅfungsaufgaben die Gesamtpunktzahlen (z. B. 100
Punkte) und fÅr jede einzelne Aufgabe die anteiligen Punkte (z. B. 6 Punkte) angegeben. Aus der
Verbindung der Gesamtpunktzahl der PrÅfungsaufgabe und der Bearbeitungszeit von 150
Minuten fÅr Steuerwesen, 120 Minuten fÅr Rechnungswesen und 90Minuten fÅr Wirtschafts-
und Sozialkunde kÇnnen Sie feststellen, wieviel Zeit fÅr die LÇsung der einzelnen Aufgabe vor-
gesehen ist.

Beispiel:

Die PrÅfungsaufgabe Steuerwesen enth lt eine Fachaufgabe, fÅr deren richtige LÇsung 25 Punk-
te vorgesehen sind. Mit der LÇsung der Fachaufgabe sollten Sie innerhalb von ca. 37
Minuten fertig werden (= 150Minuten : 100 Punkte · 25 Punkte).

Mit Åbersichtlicher Darstellung Punkte sammeln!

Beachten Sie bitte, dass die LÇsung nicht nur sachlich richtig beantwortet werden muss. Sie soll-
te sich auch in der Form nach der jeweiligen Frage richten. Ist z. B. gefordert, die LÇsung in Åber-
sichtlicher Form darzustellen, so muss die LÇsung entsprechend gestaltet sein.

Unter „Åbersichtlicher Form“ ist zu verstehen, die LÇsung schematisch zu entwickeln, wie z. B.
bei der

" Berechnung des zu versteuernden Einkommens (Fall 3),

" Berechnung des Gewerbesteuermessbetrags (Fall 122) oder

" Berechnung der Umsatzsteuerabschlusszahlung (Fall 238).

Es kann auch gefordert sein, die Gewinnauswirkung einzelner Sachverhalte, die Gewinnvertei-
lung bei Personengesellschaften oder die Berechnung des Ver ußerungsgewinns in Åbersicht-
licher Form darzustellen.
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Lesbare Handschrift verbessert die Korrekturlaune!
Selbstverst ndlich ist, dass Sie stilistisch und orthographisch einwandfreies Deutsch schreiben.
Am besten vermeiden Sie schwierige WÇrter, insbesondere FremdwÇrter. Erleichtern Sie dem
PrÅfer die Arbeit durch eine gut lesbare Handschrift. Bedenken Sie dabei auch, dass fÅr viele
PrÅfer die Handschrift im Hinblick auf die sp tere praktische Arbeit ein gewisses Beurteilungs-
kriterium sein kann. So ist nicht zu verleugnen, dass fÅr die praktische Arbeit im Betrieb eine
gut lesbare Handschrift von gewissem Nutzen ist. Eine gut lesbare Handschrift erleichtert erfah-
rungsgem ß erheblich die Orientierung, wenn sich Ihre Arbeitskollegen im Falle von Urlaubsver-
tretung u. . in einen von Ihnen bearbeiteten grÇßeren Vorgang einarbeiten mÅssen. Oft enthal-
ten die PrÅfungsaufgaben entsprechende Hinweise, wie z. B. im Bundesland Hessen (. . . auch die
ußere Form wird bewertet).

Selbstkontrolle gegen FlÅchtigkeitsfehler!
Haben Sie alle Aufgaben bearbeitet, so sehen Sie bitte Ihre Arbeit noch nicht als beendet an.
Wichtig ist, dass Sie abschließend Ihre LÇsung nochmals genau durchgehen und evtl. Fehler be-
richtigen bzw. Auslassungen erg nzen. Dadurch vermeiden Sie FlÅchtigkeitsfehler.

Wenn Sie „zu schnell“ waren . . .
Der Umfang der Arbeit ist so bemessen, dass die meisten PrÅfungskandidaten mit der LÇsung
ohne Hast fertig werden kÇnnen. Teilen Sie also die zur VerfÅgung stehende Zeit bedachtsam
ein. Sind Sie mit der gesamten PrÅfungsaufgabe wesentlich frÅher fertig als Ihre Kollegen, so
liegt die Vermutung nahe, dass Sie bestimmte Schwierigkeiten nicht erkannt haben. Lesen Sie
dann unbedingt die gesamten Sachverhalte und die Fragen noch einmal durch.

Nur nicht „festbeißen“!
Es kann vorkommen, dass Sie auf dem Gebiet einer einzelnen Aufgabe gar nicht bewandert sind
oder trotz l ngerer berlegung den springenden Punkt der Aufgabe nicht erkennen kÇnnen. In
einem solchen Fall sollten Sie sich nicht an dieser Aufgabe festbeißen, sondern sich lÇsen und
die n chste Aufgabe, die Ihnen besser liegt, angehen. Heben Sie sich die „harte Nuss“ fÅr den
Schluss auf. Wenn Sie die anderen Aufgaben erst einmal gelÇst haben, kÇnnen Sie am Schluss
wesentlich ruhiger und Åberlegter die „harte Nuss“ knacken.
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Ausbildungsverordnung (Auszug)
Mit der Ausbildungsverordnung vom 9. 5. 1996 (BGBl I S. 672) wurde die Berufsausbildung zum/
zur Steuerfachangestellten neu geregelt. Die Ausbildungsverordnung ist am 1. 8. 1996 in Kraft
getreten. Sie ist grunds tzlich auf danach eingegangene Ausbildungsverh ltnisse anzuwenden.

. . .

§ 3 Ausbildungsberufsbild
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Ausbildungspraxis:

1.1 Bedeutung, Stellung und gesetzliche Grundlagen der steuerberatenden und wirtschafts-
prÅfenden Berufe,

1.2 Personalwesen, arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen,

1.3 Berufsbildung,

1.4 Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung;

2. Praxis- und Arbeitsorganisation:

2.1 Inhalt und Organisation der Arbeitsabl ufe,

2.2 Kooperation und Kommunikation;

3. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken;

4. Rechnungswesen:

4.1 BuchfÅhrungs- und Bilanzierungsvorschriften,

4.2 BuchfÅhrungs- und Abschlusstechnik,

4.3 Lohn- und Gehaltsabrechnung,

4.4 Erstellen von AbschlÅssen;

5. Betriebswirtschaftliche Facharbeit:

5.1 Auswerten der Rechnungslegung,

5.2 Finanzierung;

6. Steuerliche Facharbeit:

6.1 Abgabenordnung,

6.2 Umsatzsteuer,

6.3 Einkommensteuer,

6.4 KÇrperschaftsteuer,

6.5 Gewerbesteuer,

6.6 Bewertungsgesetz,

6.7 VermÇgensteuer.

. . .



Ausbildungsverordnung

14

§ 7 ZwischenprÅfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine ZwischenprÅfung durchzufÅhren. Sie soll vor
dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die ZwischenprÅfung erstreckt sich auf die in den Anlagen I und II fÅr das erste Ausbildungs-
jahr und die fÅr das zweite Ausbildungsjahr unter laufender Nummer 4.2 Buchstabe d und lau-
fender Nummer 4.3 aufgefÅhrten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschul-
unterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er fÅr die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Die ZwischenprÅfung ist schriftlich anhand praxisbezogener F lle oder Aufgaben in ins-
gesamt hÇchstens 180Minuten in folgenden PrÅfungsf chern durchzufÅhren:

1. Steuerwesen,

2. Rechnungswesen,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(4) Die in Absatz 3 genannte PrÅfungsdauer kann insbesondere unterschritten werden, soweit
die PrÅfung in programmierter Form durchgefÅhrt wird.

§ 8 AbschlussprÅfung

(1) Die AbschlussprÅfung erstreckt sich auf die in der Anlage I aufgefÅhrten Fertigkeiten und
Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er fÅr die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(2) Die PrÅfung ist schriftlich in den PrÅfungsf chern Steuerwesen, Rechnungswesen, Wirt-
schafts- und Sozialkunde und mÅndlich im PrÅfungsfach Mandantenorientierte Sachbearbei-
tung durchzufÅhren.

(3) In der schriftlichen PrÅfung soll der PrÅfling in den nachstehend genannten PrÅfungsf chern
je eine Arbeit anfertigen:

1. PrÅfungsfach Steuerwesen:

In 150Minuten soll der PrÅfling praxisbezogene F lle oder Aufgaben bearbeiten und dabei
zeigen, dass er Fertigkeiten und Kenntnisse steuerlicher Facharbeit erworben hat und wirt-
schafts- und steuerrechtliche Zusammenh nge versteht. HierfÅr kommen insbesondere fol-
gende Gebiete in Betracht:

a) Steuern vom Einkommen und Ertrag,

b) Steuern vom VermÇgen,

c) Steuern vom Umsatz,

d) Abgabenordnung;

2. PrÅfungsfach Rechnungswesen:

In 120Minuten soll der PrÅfling praxisbezogene Aufgaben oder F lle insbesondere aus den
folgenden Gebieten bearbeiten und dabei zeigen, dass er F higkeiten und Kenntnisse dieser
Gebiete erworben hat und Zusammenh nge versteht:
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a) BuchfÅhrung,

b) Jahresabschluss;

3. PrÅfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde:

In 90Minuten soll der PrÅfling praxisbezogene Aufgaben oder F lle bearbeiten und dabei
zeigen, dass er wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenh nge der Berufs-
und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. HierfÅr kommen insbesondere folgende Ge-
biete in Betracht:

a) Arbeitsrecht und soziale Sicherung,

b) Schuld- und Sachenrecht,

c) Handels- und Gesellschaftsrecht,

d) Finanzierung.

(4) Die in Absatz 3 genannte PrÅfungsdauer kann insbesondere unterschritten werden, soweit
die PrÅfung in programmierter Form durchgefÅhrt wird.

(5) Das PrÅfungsfach Mandantenorientierte Sachbearbeitung besteht aus einem PrÅfungs-
gespr ch. Der PrÅfling soll ausgehend von einer von zwei ihm mit einer Vorbereitungszeit von
hÇchstens zehn Minuten zur Wahl gestellten Aufgaben zeigen, dass er berufspraktische Vorg n-
ge und Problemstellungen bearbeiten und LÇsungen darstellen kann. FÅr das PrÅfungsgespr ch
kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht:

a) allgemeines Steuer- und Wirtschaftsrecht,

b) Einzelsteuerrecht,

c) BuchfÅhrungs- und Bilanzierungsgrunds tze,

d) Rechnungslegung.

Das PrÅfungsgespr ch soll fÅr den einzelnen PrÅfling nicht l nger als 30Minuten dauern.

(6) Sind in der schriftlichen PrÅfung die PrÅfungsleistungen in bis zu zwei PrÅfungsf chern mit
„mangelhaft“ und in dem weiteren PrÅfungsfach mit mindestens „ausreichend“ bewertet wor-
den, so ist auf Antrag des PrÅflings oder nach Ermessen des PrÅfungsausschusses in einem der
mit „mangelhaft“ bewerteten PrÅfungsf cher die schriftliche PrÅfung durch eine mÅndliche
PrÅfung von etwa 15Minuten zu erg nzen, wenn diese fÅr das Bestehen der PrÅfung den Aus-
schlag geben kann. Das PrÅfungsfach ist vom PrÅfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des
Ergebnisses fÅr dieses PrÅfungsfach sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mÅndli-
chen Erg nzungsprÅfung im Verh ltnis 2:1 zu gewichten.

(7) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses haben die PrÅfungsf cher das gleiche Gewicht.

(8) Zum Bestehen der AbschlussprÅfung mÅssen im Gesamtergebnis, im PrÅfungsfach Steuer-
wesen und in mindestens zwei weiteren der vier in Absatz 2 genannten PrÅfungsf cher mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht werden. Werden die PrÅfungsleistungen in einem PrÅ-
fungsfach mit „ungenÅgend“ bewertet, ist die PrÅfung nicht bestanden.
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C

ca. circa



D
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E

einschl. einschließlich
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EStR Einkommensteuer-Richtlinien

etc. et cetera
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e.V. eingetragener Verein
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F

f., ff. folgende, fortfolgende
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G
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LStDV Lohnsteuer-DurchfÅhrungsverordnung

LStR Lohnsteuer-Richtlinien

lt. laut

M

max. maximal

m. E. meines Erachtens
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Einkommensteuer – F lle

Erster Teil: F lle- und Fragenkatalog

A. Einkommensteuer

Vorbemerkung

FÅr die praktische T tigkeit im wirtschafts- und steuerberatenden Beruf sind umfangreiche
Kenntnisse auf dem Gebiet der Einkommensteuer unerl sslich. Deshalb bildet die Einkommen-
steuer innerhalb des PrÅfungsfachs Steuerwesen das wichtigste Fachgebiet.

I. PersÇnliche Voraussetzungen fÅr die Besteuerung

Die Regelungen zur persÇnlichen Steuerpflicht finden sich in § 1 EStG.

Die unbeschr nkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf s mtliche inl ndische und ausl n-
dische EinkÅnfte, soweit nicht fÅr bestimmte EinkÅnfte abweichende Regelungen bestehen, z. B.
in Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) oder in anderen zwischenstaatlichen Vereinbarungen.

AABBBB.. 11:: SStteeuueerrppfflliicchhtt nnaacchh §§ 11 EESSttGG

Wohnsitz (§ 8 AO)
oder

gewöhnlicher Aufenthalt (§ 9 AO)

Natürliche Person

im Inland nicht im Inland

mit inländischen
Einkünften

ohne inländische
Einkünfte

Rechtsfolge:
unbeschränkt
steuerpflichtig

Ergebnis:
mit inländischen

Einkünften
i. S. des § 49 EStG

Rechtsfolge:
beschränkt

steuerpflichtig*)

Rechtsfolge:
nicht

steuerpflichtig

Ergebnis:
mit in- und ausländischen

Einkünften

Einschränkung: Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung (DBA)

*) Anmerkung: Beschr nkt Steuerpflichtige, die weit Åberwiegend inl ndische EinkÅnfte beziehen, kÇnnen auf Antrag als
unbeschr nkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. Das ist mÇglich, wenn die EinkÅnfte mindestens zu 90%
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der Einkommensteuer unterliegen oder die ausl ndischen EinkÅnfte den Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 EStG i. H.von 9744A nicht Åbersteigen (§ 1 Abs. 3 EStG).
StaatsangehÇrige eines Mitgliedstaates der EU, die unbeschr nkt einkommensteuerpflichtig oder als unbeschr nkt ein-
kommensteuerpflichtig zu behandeln sind, kÇnnen nach § 1a EStG besondere familienbezogene SteuervergÅnstigungen
in Anspruch nehmen.
In diesen F llen kann auch der Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewÇhnlichen Aufenthalt im Inland auf Antrag fÅr die An-
wendung von § 26 EStG als unbeschr nkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden, d. h. die Ehegatten kÇnnen zu-
sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden (§§ 26, 26b EStG).

PersÇnliche Steuerpflicht

Sachverhalte:

a) Der in Bielefeld wohnende Grieche Theodor Amanlis bezieht nur EinkÅnfte aus nichtselb-
st ndiger Arbeit. Seine Ehefrau (nicht getrennt lebend) wohnt in Athen. Sie hat keine eige-
nen EinkÅnfte.

b) Georgio Paletti wohnt in Rom (Italien) und hat nur EinkÅnfte aus einer dort betriebenen Eis-
diele.

c) Eva TÅchtig fÅhrt den gemeinsamen ehelichen Haushalt in Bonn und verfÅgt Åber keinerlei
eigene EinkÅnfte.

d) Der Hoch- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Dortmund sind EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb zu-
zurechnen.

e) Der in KÇln wohnende Josef Schmitz bezieht lediglich EinkÅnfte aus der Vermietung eines
Hauses in Spanien.

f) Der in Eupen (Belgien) zusammen mit seiner Ehefrau wohnende deutsche StaatsbÅrger Dr.
Emil Schlachter unterh lt in Aachen eine Arztpraxis (inl ndische EinkÅnfte). Andere EinkÅnf-
te haben die Eheleute nicht.

g) Die Schulz & Co. OHG mit Gesch ftsleitung in Bochum betreibt eine Schrotthandlung in Bo-
chum.

Frage:Wie beurteilen Sie die Einkommensteuerpflicht?

GewÇhnlicher Aufenthalt im Inland

Sachverhalt:Der franzÇsische S nger Rego, der zusammen mit seiner Familie in Le Havre lebt,
unternahm in der Zeit vom 15. 9. 2021 bis 20. 5. 2022 eine Gastspielreise durch Deutschland. Er
wohnte jeweils in Hotels. W hrend des gesamten Monats Dezember 2021 wurde die Gastspiel-
reise planm ßig unterbrochen. In dieser Zeit hielt sich Rego bei seiner Familie in Le Havre auf.

Frage: Ist Rego in den Veranlagungszeitr umen 2021 und 2022 unbeschr nkt einkommensteu-
erpflichtig?

II. Sachliche Voraussetzungen fÅr die Besteuerung

Die unbeschr nkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf s mtliche inl ndische und aus-
l ndische EinkÅnfte. Welche EinkÅnfte dabei im Einzelnen zu berÅcksichtigen sind, ergibt sich
aus § 2 EStG.

Fall 1

Fall 2
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Ausgangspunkt sind die sieben Einkunftsarten (EinkÅnfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb, selbst ndiger Arbeit, nichtselbst ndiger Arbeit, KapitalvermÇgen, Vermietung
und Verpachtung und schließlich die sonstigen EinkÅnfte).

EinkÅnfte aus den sieben Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 EStG)
= Summe der EinkÅnfte

Vermindert um den Altersentlastungsbetrag und den Freibetrag fÅr Land- und Forstwirte er-
h lt man den Gesamtbetrag der EinkÅnfte.
./. Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG)
./. Entlastungsbetrag fÅr Alleinerziehende (§ 24b EStG)
./. Freibetrag fÅr Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 EStG)
= Gesamtbetrag der EinkÅnfte

Der Gesamtbetrag der EinkÅnfte, vermindert um die Sonderausgaben und die außergewÇhnli-
chen Belastungen, ist das Einkommen.
./. Verlustabzug (§ 10d EStG)
./. Sonderausgaben (§§ 10, 10b, 10c EStG)

(Vorsorgeaufwendungen, Zuwendungen, Åbrige Sonderausgaben)
./. außergewÇhnliche Belastungen (§§ 33–33b EStG)
= Einkommen

Vom Einkommen sind schließlich (ggf.) Kinder- und Betreuungsfreibetr ge, der Haushaltsfrei-
betrag und sonstige Betr ge abzuziehen, sodass man das zu versteuernde Einkommen als Be-
messungsgrundlage fÅr die tarifliche Einkommensteuer erh lt.
./. Freibetr ge fÅr Kinder (§§ 31, 32 Abs. 6 EStG)
./. H rteausgleich (§ 46 Abs. 3 EStG)
= Zu versteuerndes Einkommen

Die Richtlinie 2 der Einkommensteuer-Richtlinien (R 2 EStR) enth lt eine detaillierte bersicht
zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommens.

Berechnung des zu versteuernden Einkommens

Sachverhalt:Der Steuerpflichtige Redlich (40 Jahre, ledig) erkl rt fÅr das Jahr 2021 folgende Be-
steuerungsgrundlagen:

Gewinn aus Landwirtschaft 2 000A
Gewinn aus Gewerbebetrieb (Kfz-Reparatur) 25 000A
Einnahmen aus KapitalvermÇgen 3 700A
Verlust aus Vermietung eines Wohnhauses 6 000A
AußergewÇhnliche Belastungen durch Krankheitskosten
(nach Abzug der zumutbaren Belastung) 2 000A
Abzugsf hige Sonderausgaben 1 889A
Gezahlte Einkommensteuer fÅr Vorjahr 2 669A

Frage:Wie hoch ist das zu versteuernde Einkommen fÅr das Jahr 2021?

Fall 3
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Ersparte Ausgaben

Sachverhalt a: Steuerberater Fuchs fertigt j hrlich seine Einkommen- und Umsatzsteuererkl -
rung selbst an. Dr.med. GrÅndlich nimmt bei Erkrankung seiner FamilienangehÇrigen die Be-
handlung selbst vor.

Frage: Sind die ersparten Ausgaben bei der Gewinnermittlung als Einnahmen anzusetzen?

Sachverhalt b: Specht betreibt in Greven ein MÇbelgesch ft mit Werkstatt. Im Jahre 2021 hat er
die Decken und W nde seines Einfamilienhauses teilweise mit Holz verkleidet. Das Holz im
Wert i. H.von 1 300A (Teilwert) hat er seinem Betrieb entnommen. Einmal hat ein Arbeiter aus
seinem Betrieb bei der Arbeit mitgeholfen. Die Lohnkosten betrugen dafÅr 550A. Ein anderer
Unternehmer h tte fÅr das Verkleiden der Decken und W nde mit Holz 3 400A in Rechnung
gestellt.

Frage:Muss Specht die ersparte Ausgabe versteuern?

Veranlagungszeitraum, Ermittlungszeitraum

Sachverhalt a: Ein Mandant befand sich vom 1. 1. 2021 bis 30. 6. 2021 ohne eigene EinkÅnfte in
Berufsausbildung.

Vom 1. 7. 2021 bis 31. 12. 2021 erzielte er ein zu versteuerndes Einkommen i. H. von 12 000A.

Sachverhalt b: Ein Mandant ist am 30. 6. 2021 verstorben. Bis zu diesem Zeitpunkt erzielte er ein
zu versteuerndes Einkommen i. H. von 15 000A.

Sachverhalt c: Ein Mandant erÇffnet am 1. 8. 2021 einen Gewerbebetrieb. Er hat kein vom Kalen-
derjahr abweichendes Wirtschaftsjahr. Bis zum 31. 12. 2021 erzielt er einen Gewinn i. H. von
15 000A. Bis zum 31. 7. 2021 war der Mandant Arbeitnehmer. Seine EinkÅnfte aus nichtselb-
st ndiger Arbeit betrugen vom 1. 1. 2021 bis 31. 7. 2021 12 000A.

Frage:Was ist jeweils der Veranlagungszeitraum und was ist der Ermittlungszeitraum?

Aufgabe: Erl utern Sie die Begriffe.

III. Vereinnahmung und Verausgabung (§ 11 EStG)

Vereinnahmung und Verausgabung

Sachverhalt:Heidemarie SchÇn, die bei Steuerberater Fuchs ausgebildet wird, weiß nicht, fÅr
welches Kalenderjahr sie folgende Einnahmen und Ausgaben verbuchen soll:

1. Steuerberater Fuchs, der seinen Gewinn durch berschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG er-
mittelt, hat am 30. 3. 2021 von seinem Mandanten Fleißig einen Verrechnungsscheck Åber
1 200A fÅr Beratert tigkeit in der Zeit vom 1. 7. 2020 bis 31. 12. 2020 erhalten. Der Scheck
wurde am 10. 4. 2021 bei der Bank eingereicht und noch am selben Tage gutgeschrieben.

2. Mandant Reich hat im Dezember 2020 an seinem Mehrfamilienhaus Reparaturarbeiten
durchfÅhren lassen. Die Rechnung des Bauhandwerkers vom 28. 12. 2020 i. H. von 1 000A
wurde am 30. 1. 2021 durch BankÅberweisung bezahlt.

Frage: In welchem Kalenderjahr sind die angegebenen Betr ge vereinnahmt und verausgabt?
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Sachverhalte:

1. Mieter Albrecht, der fÅr einige Zeit verreisen will, zahlt bereits am 27. 12. 2020 seine Miete
fÅr Januar 2021, die zu Monatsbeginn f llig ist.

2. Ein Mandant hat seinen Krankenversicherungsbeitrag fÅr den Monat Dezember 2020, f llig
Mitte des Monats, erst am 6. 1. 2021 Åberwiesen.

3. Ein Mandant zahlte am 29. 12. 2020 in seine Lebensversicherung 330A. Es handelt sich um
drei Monatsbeitr ge, und zwar fÅr

Dezember 2020, f llig am 1. 12. 2020 110A
Januar 2021, f llig am 2. 1. 2021 110A
Februar 2021, f llig am 1. 2. 2021 110A

4. Ein Mandant (Arzt) zahlte am 28. 12. 2020 die Miete fÅr seine Praxisr ume i. H. von monat-
lich 3 000A, f llig zu Beginn eines Monats, fÅr ein Jahr im Voraus. Er zahlte somit 36 000A.

Frage: In welchem Kalenderjahr sind die Betr ge vereinnahmt und verausgabt?

Sachverhalte:

1. Ein Steuerzahler hat die Zinsen fÅr sein Sparguthaben erst am 10. 2. 2021 in seinem Spar-
buch gutschreiben lassen. Es handelt sich um Zinsen fÅr das Kalenderjahr 2020.

2. Ein Steuerzahler, der seinen Gewinn aus selbst ndiger Arbeit nach § 4 Abs. 3 EStG ( ber-
schussrechnung) ermittelt, zahlte am 10. 1. 2021 seine USt fÅr den Monat Dezember 2020.

3. Ein Arbeitnehmer erhielt erst am 15. 1. 2021 seinen am 31. 12. 2020 f lligen laufenden Ar-
beitslohn fÅr den Monat Dezember 2020 ausbezahlt, weil er fÅr einige Tage verreist war.

Frage: In welchem Kalenderjahr sind die Betr ge vereinnahmt und verausgabt?
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IV. Nicht abzugsf hige Ausgaben (§ 12 EStG)

AABBBB.. 22:: AAbbggrreennzzuunngg ddeerr KKoosstteenn ddeerr LLeebbeennssffÅÅhhrruunngg vvoonn ddeenn BBeettrriieebbssaauussggaabbeenn uunndd WWeerrbbuunnggss--
kkoosstteenn

Aufwendungen = Abfluss von Geld oder Sachwerten
aus demVermögen des Steuerzahlers

ausschließlich oder nahezu
ausschließlich beruflich ver-
anlasste Aufwendungen
(z. B. Arbeitsmittel, Arbeits-
zimmer,Reisekosten)

ausschließlich privat veran-
lassteAufwendungen

teilweise beruflich und teil-
weise privat veranlasste
Aufwendungen (gemischte
Aufwendungen)

eine Trennung der Aufwen-
dungen ist nach objektiven
Merkmalen und Unterlagen
leicht und einwandfrei mög-
lich (z. B. Fahrtkosten mit
Pkw,Telefonkosten)

eine Trennung der Aufwen-
dungen ist nicht leicht und
einwandfrei möglich (z. B.
Kleidung wird sowohl beruf-
lich, als auch privat getra-
gen)

beruflicher Anteil,
ggf. geschätzt

nicht abzugsfähige Kosten der Lebensführung
(§ 12 EStG), ggf. Abzug als Sonderausgaben
oder außergewöhnliche BelastungenBetriebsausgaben oderWerbungskosten

Kosten der Lebenshaltung

Sachverhalt:Heidemarie SchÇn, die bei Steuerberater Fuchs ausgebildet wird, weiß nicht, wie
die folgenden Ausgaben des Mandanten Baumeister verbucht werden mÅssen. Baumeister ist
selbst ndiger Architekt in MÅnster und versteuert seine Ums tze nach den allgemeinen Vor-
schriften des UStG.

a) Kosten lt. Rechnung Schuhhaus Zumnorde fÅr ein Paar Herrenschuhe, schwere AusfÅhrung
mit Profilsohle = 130A. Baumeister will diese Schuhe immer dann benutzen, wenn er Bau-
stellen aufsucht. Sie sollen ihm aber auch auf gelegentlichen Wanderungen gute Dienste
leisten.

b) Kosten fÅr einen Anzug 340A inkl. 19% USt. Baumeister hatte sich auf einer Baustelle, auf
der er die Bauaufsicht fÅhrte, an einem Nagel die Jacke seines Anzugs zerrissen. Der Anzug
war dadurch nicht mehr zu gebrauchen. Der Anzug war erst vor zwei Wochen fÅr 340A ge-
kauft worden.

c) Kosten fÅr ein Tellergericht zzgl. Getr nke, eingenommen am 15. 9. 2021 im Gasthaus Pinkus
MÅller in MÅnster = 30A. Baumeister hatte zwischen zwei Mandantenbesprechungen nicht
genÅgend Zeit, um zum Mittagessen nach Hause zu fahren, und deshalb schnell in einem
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Gasthaus gespeist. Die Dauer der Abwesenheit von seiner Wohnung und seinem BÅro betrug
neun Stunden. Baumeister zahlte mit privatem Geld.

d) Mitgliedsbeitr ge an „Tennisverein Union“ 360A und an „Tennisverein Spiel und Sport“
380A. Baumeister spielt nur selten Tennis, ist aber in den Tennisvereinen Mitglied, um Kon-
takte zu neuen Mandanten zu knÅpfen.

e) Gehalt fÅr eine Haushaltshilfe 8 500A. Baumeister ist verwitwet und hat drei minderj hrige
Kinder. Er hat aus beruflichen GrÅnden keine Zeit, sich um seinen Haushalt zu kÅmmern.

f) Geldbuße wegen zu schnellen Fahrens innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 40A. Bau-
meister war w hrend einer Gesch ftsfahrt zu einem Mandanten in eine Radarkontrolle gera-
ten.

g) Das Finanzamt hat Baumeister wegen versp teter Entrichtung von USt- und ESt-Vorauszah-
lungen S umniszuschl ge i. H. von 70A (Umsatzsteuer) und 85A (Einkommensteuer) auf-
erlegt.

h) Baumeister besitzt einen Diesel-Pkw, der zu seinem BetriebsvermÇgen gehÇrt. Im Veranla-
gungszeitraum wurde der Pkw nachweislich (Fahrtenbuch) 15 000 km fÅr betriebliche Zwe-
cke und 5 000 km fÅr private Zwecke gefahren. Als Betriebsausgaben wurden folgende lau-
fende Pkw-Kosten gebucht:

Treibstoff 1 785A
Reparaturen 357A
AfA 6 000A
Steuer, Versicherung 600A

i) Baumeister hat zwar ein eigenes BÅro außerhalb seiner Wohnung, einen Teil seiner Arbeit
erledigt er jedoch gelegentlich auch abends und an Wochenenden in seiner Wohnung. Das
Zimmer, in dem er diese Arbeiten erledigt, nutzt er ungef hr zu 50% beruflich und zu 50%
privat. Die auf dieses Zimmer entfallenden Kosten (Miete, Heizung etc.) betragen j hrlich ca.
1 200A.

Frage:Was sagt Steuerberater Fuchs dazu?

V. EinkÅnfte

EinkÅnfte aus Land- und Forstwirtschaft

Sachverhalt: Schulze ermittelt den Gewinn aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb nach § 4
Abs. 1 EStG. Er gibt seinen Betrieb am 30. 4. 2022 auf. Der Gewinn des Wirtschaftsjahres
2020/2021 betr gt 40 000A und der Verlust des Wirtschaftsjahres 2021/2022 ./. 25 000A.

Frage: In welcher HÇhe hat Schulze fÅr den Veranlagungszeitraum 2021 EinkÅnfte aus Land-
und Forstwirtschaft zu versteuern?

EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb, abweichendes Wirtschaftsjahr

Sachverhalt:Die im Handelsregister eingetragene Firma „Getr nke Meyer“ hatte bisher ein
Wirtschaftsjahr, das dem Kalenderjahr entspricht. Mit Zustimmung des Finanzamts (§ 4a Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 EStG) stellte die Firma im Kalenderjahr 2021 ihr Wirtschaftsjahr auf das Wirtschafts-
jahr vom 1. 4. bis 31. 3. um.
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Die Bilanzen fÅr die einzelnen Wirtschaftsjahre weisen folgende Gewinne aus:

Wirtschaftsjahr vom 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2020 60 000A
Wirtschaftsjahr vom 1. 1. 2021 bis 31. 3. 2021 – Rumpfwirtschaftsjahr 15 000A
Wirtschaftsjahr vom 1. 4. 2021 bis 31. 3. 2022 60 000A

Frage: In welcher HÇhe sind in den Veranlagungszeitr umen 2020–2022 Gewinne aus Gewerbe-
betrieb anzusetzen?

EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb, Einnahmen- berschuss-Rechnung

Sachverhalt:Der Radioh ndler Heinz Ton ermittelt seinen Gewinn gem. § 4 Abs. 3 EStG.

Aufgabe: Tragen Sie in die unten stehende Tabelle ein, welche der folgenden Betr ge im Kalen-
derjahr 2021 als Betriebseinnahmen bzw. als Betriebsausgaben und welche nicht zu berÅcksich-
tigen sind:

1. Ton hat im Mai 2021 bei seiner Bank ein Darlehen i. H. von 7 000A aufgenommen. Der Be-
trag wurde auf dem betrieblichen Bankkonto gutgeschrieben.

2. FÅr das aufgenommene Darlehen (siehe 1.) belastet die Bank sein betriebliches Bankkonto
im Oktober 2021 mit 280A Zinsen.

3. Im November 2020 hat Ton Material gegen Barzahlung eingekauft. Da das Material leichte
M ngel aufweist, erh lt er aufgrund seiner M ngelrÅge vom Lieferer im April 2021 als Preis-
nachlass einen Bankscheck Åber 190A.

4. Außerdem wurde ein Radio zum Einkaufspreis i. H. von 200A im September 2021 fÅr private
Zwecke entnommen.

5. Im Dezember 2021 wird eine Warenforderung i. H. von 522A uneinbringlich, weil der Kunde
zahlungsunf hig geworden ist.

6. Mitte Dezember 2021 stellt er fest, dass ein transportabler CD-Player aus seinem Gesch ft
entwendet wurde, dessen Wiederbeschaffungskosten 82A betragen.

7. Die im Dezember 2021 an das Finanzamt abgefÅhrte USt-Zahllast betrug 1 340A.

8. Von einer Versicherungsgesellschaft erh lt er im Juli 2021 1 650A als Ersatz fÅr einen Was-
serschaden im Warenlager auf das betriebliche Bankkonto Åberwiesen.

Nr. Betriebseinnahmen
B

Betriebsausgaben
B

nicht zu berÅcksichtigen
B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Summe
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Frage:Wie hoch sind die zus tzlichen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben im Kalender-
jahr 2021?

Einnahmen- berschuss-Rechnung, Anzahlungen und Vorauszahlungen

Sachverhalt: Steuerberater Fuchs ermittelt seinen Gewinn fÅr das Jahr 2021 nach § 4 Abs. 3
EStG und versteuert seine Ums tze nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG). Der vorl ufig
ermittelte Gewinn betr gt 42 000A. Er Åberlegt, wie folgende Gesch ftsvorf lle noch zu erfas-
sen sind:

1. Fuchs zahlte am 15. 12. 2021 2000A fÅr eine neue EDV-Anlage fÅr sein BÅro an. Die Anlage
wurde am 20. 1. 2022 geliefert und installiert. Die Nutzungsdauer betr gt drei Jahre. Die
Rechnung Åber 5 000A zzgl. 800A USt bezahlte Fuchs am 16. 2. 2022.

2. Fuchs erhielt am 30. 11. 2021 von einem neuen Mandanten einen Honorarvorschuss fÅr die
Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2021 i. H. von 1 000A zzgl. 190A USt.

3. Am 2. 12. 2021 erwarb Fuchs einen neuen Digital-Kopierer fÅr seine Praxis. Den Kaufpreis
i. H. von 3192A zzgl. 606,48A USt bezahlte er am 5. 1. 2022. Die Nutzungsdauer betr gt sie-
ben Jahre.

Frage:Wie sind die Gesch ftsvorf lle im Jahr 2021 zu behandeln?

Gewinnanteile aus einer Personengesellschaft (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG)

Sachverhalt: Zur Ermittlung des Gewinns gem. § 5 EStG der Klaus und Peter Weiden OHG liegen
fÅr das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Zahlen vor:

BetriebsvermÇgen (Eigenkapital) zum 31. 12. 2020 210000A
BetriebsvermÇgen (Eigenkapital) zum 31. 12. 2021 254000A
Privatentnahmen der Gesellschafter 68 000A
Privateinlagen der Gesellschafter 12 000A

Folgende Vorg nge sind noch zu berÅcksichtigen:

a) Nicht in den Privatentnahmen enthalten sind das Gesch ftsfÅhrergehalt des Klaus Weiden
i. H. von 42 000A, das Åber das Konto „Gesch ftsfÅhrergehalt“ gebucht wurde, sowie Pacht-
zahlungen i. H. von 24 000A an Peter Weiden, gebucht Åber das Konto „Pachtkosten“.

b) In 2021 aus Mitteln der OHG erworbene Wertpapiere (UmlaufvermÇgen), deren Anschaf-
fungskosten 26 000A betrugen, wurden zum 31. 12. 2021 mit dem gestiegenen Kurswert
i. H. von 39 000A bewertet und bilanziert.

Die Gesellschafter erhalten vom Gesellschaftsgewinn – nach Abzug ihrer VorwegvergÅtung –
(Gehalt + Pacht):

Klaus Weiden: 60%
Peter Weiden: 40%

Fragen:Wie hoch ist der steuerliche Gewinn der Gesellschaft fÅr das Wirtschaftsjahr 2021? Wie
hoch sind die Gewinnanteile der Gesellschafter?

Fall 13

Fall 14



50

Einkommensteuer – F lle

Ver ußerungsgewinn (§ 16 EStG)

Sachverhalt:Der 62-j hrige Schreinermeister Tanne ist unbeschr nkt steuerpflichtig.

Am 2. 1. 2021 hat er seinen Gewerbebetrieb ver ußert.

Die Buchwerte der ver ußerten WirtschaftsgÅter betrugen zu diesem Zeitpunkt 147 000A.

Schulden wurden nicht auf den Erwerber Åbertragen.

Der Kaufpreis fÅr den ver ußerten Betrieb betrug 310 000A.

Herrn Tanne sind Ver ußerungskosten i. H. von netto 3 740A
zzgl. 19% USt entstanden.

Fragen:Wie hoch ist

a) der Ver ußerungsgewinn des Herrn Tanne?

b) der Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG?

c) der steuerpflichtige Ver ußerungsgewinn?

Aufgabe: PrÅfen Sie, welche weitere VergÅnstigung Herrn Tanne noch zusteht.

Berechnung des Ver ußerungsgewinns

Sachverhalt: Fabrikant Reich (65 Jahre) ver ußert seinen Fabrikationsbetrieb zum 31. 12. 2021
fÅr 500 000A. Auf den 31. 12. 2021 hat Reich folgende zutreffende Schlussbilanz erstellt:

31. 12. 2021

Grund und Boden 100 000A Kapital 300 000A
Geb ude 200 000A Verbindlichkeiten 100000A
Inventar 50 000A Darlehen 200000A
Maschinen 100 000A Darlehen Pkw 40000A
Pkw 30000A
Forderungen 130 000A
Bank/Kasse 30 000A

640 000A 640000A

Den ausgewiesenen Pkw nutzt Reich ab dem Jahr 2022 fÅr private Zwecke; er wird nicht mitver-
ußert. Der gemeine Wert des Pkw betr gt am 31. 12. 2021 45 000A. Das Darlehen fÅr den Pkw
wird ebenfalls nicht vom Erwerber Åbernommen. An Ver ußerungskosten sind Reich 3 000A
entstanden.

Aufgabe: Ermitteln Sie den steuerpflichtigen Ver ußerungsgewinn des Reich im Jahr 2021.

EinkÅnfte aus selbst ndiger Arbeit nach § 18 EStG, Gewinnermittlung

Sachverhalt:Dr. Peine ist selbst ndiger Zahnarzt. Er ermittelt seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3
EStG und fÅgt seiner Einkommensteuererkl rung fÅr das Kalenderjahr 2021 folgende Gewinner-
mittlung bei:
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Betriebseinnahmen

Bareinnahmen 5600A
berweisungen auf Bankkonto 247800A

Scheckeinnahmen 18700A
Zinsen fÅr privates Sparkonto 610A
Summe der Einnahmen 272710A

Ein Scheck Åber 800A, den Dr. Peine am 30. 12. 2021 erhalten, aber erst am 17. 1. 2022 zur Bank
gegeben hat, ist fÅr das Kalenderjahr 2022 als Einnahme erfasst worden.

Betriebsausgaben

Miete fÅr Praxisr ume 13000A
Die Miete fÅr Januar 2022, f llig am 2. 1. 2022 i. H. von 1000A, wurde versehent-
lich bereits am 15. 12. 2021 bezahlt und ist in dem o. a. Betrag enthalten.
Miete fÅr Privatwohnung 6 000A
Personalkosten fÅr Angestellte 47 900A
Kosten fÅr Putzfrau, Gesamtbetrag 8 200A
Die Putzfrau reinigt auch die Wohnung des Dr. Peine. Auf diese Arbeit entfallen
ca. 30% der Gesamtarbeitszeit.
Materialkosten 69 800A
In diesem Betrag sind Kosten i. H. von 1 200A enthalten, die am 25. 12. 2021 vom
Lieferanten in Rechnung gestellt, aber erst am 8. 1. 2022 bezahlt wurden.
Kosten fÅr Strom, Heizung etc. fÅr die Praxisr ume 2500A
Einkommensteuervorauszahlungen fÅr das Kalenderjahr 2021 einschl. 200A
S umniszuschlag 24 900A
Anschaffungskosten fÅr einen Arbeitsplatz-PC 1 400A
Der Betrag i. H. von 1400A ist um 400A gemindert, weil ein alter abgeschriebe-
ner Computer in Zahlung gegeben wurde. Die betriebsgewÇhnliche Nutzungs-
dauer des neuen Rechners betr gt nach dem BMF-Schreiben vom 26. 2. 2021 le-
diglich ein Jahr. Die Anschaffung erfolgte im Mai 2021.
Abschreibung einer Honorarforderung 2 000A
Der Patient verzog ins Ausland, ohne zu zahlen.
Summe der Ausgaben 175700A
Gewinn (272 710A ./. 175 700A =) 97 010A

Fragen: Ist der fÅr das Kalenderjahr 2021 erkl rte Gewinn zutreffend? Wenn nein, wie hoch ist
der richtige Gewinn?

EinkÅnfte aus nichtselbst ndiger Arbeit

Sachverhalt a: Der Mandant Augustin war in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 5. 2021 Beamter der
Zollverwaltung und erhielt in dieser Zeit ein Nettogehalt i. H. von monatlich 1 960A. Das Bun-
desamt fÅr Besoldung behielt monatlich 472A Lohnsteuer, 26A Solidarit tszuschlag und 42A
Lohnkirchensteuer ein. Ab 1. 6. 2021 war Augustin im Ruhestand und bezog eine Pension i. H.
von monatlich 1 815A brutto, letztmalig am 1. 9. 2021, da er am 10. 9. 2021 bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben kam.
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